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C i r c u l a r s
des k. k. i l l y r ischen Gubc rn i ums . —
Bettelnd die Hinausgabe eiinr zweiten Emission
von 3p.rce>mgen Casse-Anweisungen — Mit
Beziehung auf den ersten und driltcn Absatz d̂ s
allerhöchsten Patentes vom 28 Juni 1849 hat
das hohe Finanz Ministerium mit dem Dccrete
vom 29. desselben Monates, 3. 74tt7 5 K I ,
Folgendes Hieher .röffm't: Erstens. Es werden
3percentige Casse-?lna'ei!ungen mit dccursiu fälligen
Zinsen und mit dem Datum vom I. Juli l849
ausgegeben, welche sich von den, laut Gudernial-
Gurrende vom 22. Februar d. I , Z, 3s<V, emit-
tirten 3perc, Casse-Anweisungen vom 1, Jan, !84l>
nur durch das Datum ihrer Ausstellung und durch
die Gestalt und lichtarüne Farbe des Unterdruckes
unterscheiden. — Zwei tens. Diese Anweisungen
vom I . I u l i 1849 werden nicht nur zur Ergänzung
der Mittel für di? Deckung der Staatsbedürsnisse,
sondern auch bei der Bezahlung der am 1. Iul?
1849 fälligen Zinsen von den 3perc. Einweisungen
vom 1. Jänner 1849 zur Umrrechslung der letz-
tern verwendet werden, — D r i t t e n s . Da sich
die in dem F. 1 des allerhöchsten Patentes vom
28, d. M . enthaltene Anordnung, dann die mit
dem K. 3 desselben allerhöchsten Patentes ver-
fügte Anwendung des Gesetzes vom 8. Jan. 1819
auch auf die 3perc. Casse-Anweisungen vom 1.
Iän^ 1849 bezieht, so hat es von der baren
Einsösung dies.r Casse - Anweisungen durch die
Staatscassen und jene der National-Bank abzu-
kommen. — Laibach am 4. Juli 1849.

L e o p o l d Gra f v. W e l s e r s h e i m b ,
Landes - Gouverneur.

W i r Franz Joseph der Erste, von
Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich;
Kön ig von Ungarn uno Böhmen, K ö -
nig der Lombardie und Venedigs, von
D a l m a t i c n , C r o a t i m , S lavon ien , Ga-
l iz ien, Loomnerien und I U y r i e n ; Erz-
herzog von Oesterreich; Großberzog
pon K r a k a u ; Herzog von Lothringen,
Sa lz ln i rg , Ste iermark, Karn ten , K r a m ,
Ober- u Nieder-Scklesien, und der B u -
kowina; Großfürst von Sleoenoüraen;
Markg ra f von M a d r m ; g.'fürsteter Glas
von Habsl>urg u,w T l r o l : c . :c.

Die heftigen Erschütterungen, denen das
Staatsgebäude seit längcr als einem Jahre unter-
worfen ist, und die Nothwendigkeit, bei vielfach
geschwächten Quelle,, des Staats-Einkommens den
ungeheueren Aufwand zur Bekämpfung gefährlicher
innerer und äußerer Feinde aufzubringen, haben
außerordentliche Maßregeln unerläßlich gemacht,
deren Vollführung unter den eingetretenen höchst
schwierigen Umstanden nur durch die Benützung
des Credites möglich war. Die österreichische Na-
tionalbank hat durch ihre Direction unter Ver-
hältnissen, unter denen jede andere Hilfe unzu-
gänglich oder unwirksam gewesen wäre, dem Staate
sehr wichtige Dienste geleistet, die Wir mit Be-
friedigung anerkennen. Wiewohl die vollständige
und genaue Erfüllung aller von der Nationalbank
eingegangenen Verpflichtungen vollkommen sicher
gestellt ist, und die feste Begründung dieser Anstalt
für die Zukunft volle Sicherheit gewährt, so sind
doch die Kriegscreignisse der letzten Monate von
den Feinden des Staates und der Ordnung benützt
worden, um in Verbindung mit Gewinnsucht und

Leichtgläubigkeit, Beunruhigung über die Zukunft
der Bankwährung zn verbleiten, die Wechselkurse
aus eine unnatürliche Höhe hinaufzutreiben, und
dadurch den Verkehr zu stören, zugleich aber dem
Reiche Verlegenheiten zu bereiten Während Wir
die kräftigsten Vorkehrungen ergriffen haben, um
dem in einem Theile Unseres Reiches wüthenden
Bürgerkriege schleunig ein Ende zu machen, und
U"sere tapferen Heere die äußeren Feinde Oester̂
rcichs mit den glänzendsten Erfolgen bekämpft
haben, war Unsere bejondere Aufmerksamkeit un-
ablässig darauf gerichtet, im Geldwesen eine voll-
ständig gesicherte Ordnung bleibend iu begründen,
und den Umtrieben, die den Geldmarkt zum Schau-
platze ihrer Bewegungen gewählt haben, mit Nach-
druck zu beqegnen. Zu diesem Zwecke haben Wir
nach wiederholter reifer Erwägung des Gegenstan-
des und über den Vorschlag Unseres Ministcrrathes
Folgendes zu erklären und anzuordnen beschlossen:
l. Es ist Unser ernster Wille, daß die österreichi-
sche Nationalbank zur Deckung der Staats-Erfor-
dernifse mit einer weiteren Vermehrung ihrer im
Umlaufe befindlichen Noten nicht in Anspruch ge-
nommen werde. — 2. Zu diesem Zwecke befehlen
Wir, daß bei der nunmehr zu erwartenden günsti-
gen Aenderung der Verhältnisse ohne Aufschub zur
Aufnahme eines freiwilligen Darleihens unter dm
für den Staat und die Steuerpflichtigen möglichst
vortheilhaften Bedingungen geschritten werde. Wir
wollen, daß dieses Anleihen auf eine Art eröffnet
werde, durch welche es allen Gutgesinnten in aus-
gedehntem Maße möglich zu machm ist, an dem-
selben Theil zu nehmen, und das Ihrige zur Hei-
lung der Wunden beizutragen, welche die Ereig-
niffe der Gesammtheit geschlagen haben. Indem
Wir bisher vermieden haben, ungeachtet der ge-
steigerten Bedürfnisse des Staates, die Bewohner
des Reiches mit neuen oder erhöhten Abgaben zu
belasten, zählen Wir mit um so größerer Zuversicht
darauf, daß diejenigen, die hierzu die Mittel be-
sitzen , diese Gelegenheit nicht ungenützt lassen wer-
den, um Uns in Unseren Bemühungen zur dauer-
haften Begründung der Ordnung im Reiche und
zur Befestigung des StaatsCredites nach Kräflen l
zu unterstützen. — 3 Für die Bedeckung der Staats-
bedürfnisse in der Zwischenzeit ist in Gemäßheit
des von Uns am 8. Jänner d I sanctionirten
Neichstagsbeschlusses vom 3. Jänner d. I . durch
weitere Hinausgabe von dreipercentigen Cassa An^
Weisungen zu sorgen, welche nicht bloß bei allen
Zahlungen an öffentliche Cassen statt Barem ver.
wendet werden können, sondern auch in Folge des
erwähnten Gesetzes von Jedermann bei Zahlungen
mit dem Betrage ihres Nennwerthes und der bis
zu dem Tage der Zahlung verfallenen, auf der
Rückseite der Anweisung ausgedrückten Zinsen an-
zunehmen sind. Die Gesammtsumme dieser Cassa-
Anweisungen hat den Betrag, welcher zur Einlö-
sung der zufolge des Circulares vom 10. Februar
1849 hinausgegebenen Cassa-Anweisungen erfor-
derlich ist, nicht um mehr als fünf und zwanzig
Millionen zu übersteigen. — 4. Wir befehlen ferner,
daß nicht nur die Beträge, welche durch diese
Maßregeln einstießen werden, so weit solche nicht
für den laufenden Bedarf erforderlich sind, der
Nationalbank zur Verminderung der von derselben
dem Staate geleisteten Vorschüsse zugewendet wer-
den, sondern daß auch diejenigen Gelder, welche
der Staatsschatz durch die glänzenden Siege Un-
serer Truppen in Italien zu erlangen in der Lage
seyn wird, dieselbe Widmung erhalten. — 5. We-
gen baldiger Aufhebung des Verbotes der Ausfuhr
österreichischer Münzen in das Ausland haben Wir

Unserem Ministerium die erforderlichen Auftrage
t'rtheilc — Gegeben in Unserer Haupt - und Re-
sidenzstadt Wien am 28. Iunius des Jahres Ein-
lausend achthundert neun und vierzig, Unserer Reiche
des Ersten.

Franz Joseph.
(l.5.)

Schumyenberg. Kranß. Vcich, Gyulai. Thirmseld.

Kulmer.

Z I27U. ft) Nr. 13186'
C u r r e n d e

des k. k. i l l y r i schen Gubern iums . —
Ueber die Bestimmung des Postrittgeldes bei
Aerarial- und Privatritten für den 2ten Solar-
Semester 1849. — Das Postrittgeld wird für
den 2ten Solar - Semester 1849 sowohl bei
Aerarial- als bei Privatritten inNieder - und
Oberösterreich, m B ö h m e n , M ä h r e n
und Schlesien bei dem bisherigen Ausmaße
von Einem G u l d e n , in S t e i e r m a r k bei
dem Ausmaße von Einem Gu lden und zwei
K r e u z e r , in K ä r n t e n und K r a i n bei dem
Ausmaße von E inem Gulden und sechs
K r e u z e r , endlich im Küs ten lande , dann in
T y r o l und V o r a r l b e r g bei dem bisheri-
gen Ausmaße von E i n e m G u l d e n und
acht Kreuzer für ein Pferd und die einfache
Post belassen, dagegen in ganz G a l i z i e n
und zwar vom 15. Jul i d. I . angefangen, auf
den Betrag von E inen Gulden C. M. für
ein Pferd und die einfache Post erhöhet. —> Die
Gebühr für einen gedeckten Stationswagen wird
während desselben Zeitraumes in jeder Provinz
in der Hälfte des festgesetzten Postrittgeldes, für
einen ungedeckten Wagen aber in dem vierten
Theile desselben zu bestehen haben. — Das
Schmier - und das Postillons - Trinkgeld bleibt
unverändert. >— Diese Bestimmung wird in
Folge Erlasses des hohen Ministeriums für Han-
del, Gewerbe und öffentliche Bauten vom 22.
Juni l. I . , Z. 4009, zur allgemeinen Kenntniß
gebracht. — Laibach 4. Juli 1849.

L e o p o l d Gra f v. W e l s e r s h e i m b ,
Landes - Gouverneur.

Z. 1244. (3) Nr. 13 l 8^.
C i r c u l a r e

des k, k. i l l y r ischen Gubern iums . — Be-
treffend die Hinausgabe von Münzscheinen über
tt und 10 Kreuzer Conv. Münze. — Die Fi-
nanz-Verwaltung hat alle Kräfte aufgeboten,
durch eine fortgesetzte Ausprägung von Silber-
und Kupfer-Scheidemünzen dem Bedürfnisse des
Kleinverkehres zu genügen. — Die bisherige E>-
fahrung hat aber gezeigt, daß dessenungeachtet
Mangel an Scheidemünze größtentheils durch ein
in böswilliger Absicht verbreitetes Mißtrauen
he! vorgerufen, und nicht nur von der Gewmn-
sucht, sondern auch von der unermüdlichen Par-
tei des Umsturzes auf die sträflichste Weise ausge-
' eutet wird, und eben darum die Massen von
Scheidemünze in dem Augenblicke, in welchem
sie dem Verkehr übergeben werden, aus demsel-
ben wieder verschwinde". — Um den, aus die-
sem Mangel für den Kleinverkehr hervorgehenden
Uebelständen möglichst abzuhelfen, haben Seine
Majestät mit der allerhöchsten Entschließung vom
2U. Juni d. I die Emission von Münzscheinen

l unter nachfolgenden Bestimmungen zu bewilligen
geruht: Erstens. Die MünzMne werden
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u b ^ Bmagi . ' von ^ecys uno von zehn K r e u -
z e r « C o n v e n t i o n s - M ü n z e lauten, und wer-
den nach ihrem vollen Nominalbetrage bei allen
Zahlungen unter einem Gulden von den öffentlichen
(äajsen als Conventions-Scheidemünze angenommen
werden. — Zwe i tens Die Gesammt-Summe
dieser Münzscheine hat fünf Millionen Gulden nicht
zu überschreiten, — D r i t t e n s . Dieselben werden
in Serien, deren jede durch einen Buchstaben be-
zeichnet witd, ausgefertigt. Nach Ablauf von drei
Monaten, d. i. nach Ablauf des Monates Septem-
ber 1849, wird mit der Einlösung der Münz-
scheine gegen Scheidemünze begonnen werden. Eine

öffentliche Verlobung wtro bestimmen, in welcher
Reihenfolge und welchen Zeitabschnitten die einzelnen
Serien zur Einlösung zu gelangen haben. — V i e r -
tens Die Münzscheine werden von den landesfü'rst'
lichen Casfen nicht unmittelbar an Private, sondern
nur an dieOrtsbehörden der Haupt- und Residenz-
stadt, der Provinzial-Hauptstadte, und überhaupt
derjenigen größeren Orce, wo sich das Bedürfniß nach
solchen Münzscheinen kundgibt. gegen Abfuhr dcs
entsprechenden Betrages in Banknoten hinausge-
geden werden. — Der Zeitpunct, von welchem an
solche Münzscheine in den einzelnen Orten erhalten
werden können, ist daselbst abgesondert kund zu ma-

ch"« — Fün f t ens . Auf die Verfälschung und
Nachahmung der Münzscheine sind dieselben Stra-
fen, welche auf die Verfälschung und Nachahmung
von öffentlichen, als Münze geltenden Credits-
Papieren bestehen, verhängt. — Sechs tens. Die
Hinausgabe von Münzscheinen ist sogleich wieder
einzustellen, sobald das Bedürfniß eines solchen
Ausgleichungsmiitels nicht mehr besteht. — Dieß
wird in Folge hohen Finanz-Ministerial-Erlasses
vom 24. Juni d. I , Zahl 7 l I l , zur allgemeinen
Kenntniß gebracht. — Laibach am l. Jul i 1849.

L e o p o l d G r a f v. W e l s e r s h e i m b ,
Landes < Gouverneur.
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K u n d m a c h u n g.
Die Bank -IHrection bringt hiermit den Stand der österreichischen National-Bank vom

3- Jwli 1849 zur allgemeinen Kcniitiiiss.

I A c t i v a . | k l % P a s s i v a . II* k r

|| Bankmässig au.sgoprägtc Conv.- Münze und Banknoten-Umla.f a57,««2.49i! -
! Silberbarren 28,859.946 56 V'

Wechsel-Portefeuille:
Eseomptirte Effecten, verfallen zwischen r» • T) . ,-, . G n / ^ n o i . *

! - , r . r r - r M -, i K e s e r v e - u n d P e n s i o n s - r o n d . . . . 0 , 9 ^ 0 2 1 1.1JJ 5 und g5 lagen 21,35-2.377 U. 43kr. . . « ,
I Wechsel vom Wiener
I Aushilfs-Comite . 1,735.526.. 6 » iv i 1 1 1 TV 1 •
I Detlo der Triesler Börse- Dlf.. n 0 C . h " " J » ^ « ^ » e n I>m<lem]en , oinz.i-

; Depulation.PesLherCom- | O S e . n d e " Arnveisuagen , dann Saldi Jan-
merzial-Bauku.s.w . 2,095.ooo „ - „ fender Rechnungen . . . . . . . 4?)39,4ÖO 5 9 U

I Detto diverser Fabriks-u.
| KeaJ,-Besitzer, rn. pu- u 1 ^ , 1 , - - . . .
|i 11 • c- 1 1 r /- Uank- tona durch 00,621 Actien, ^u der
U uillarmass. Sicherheit Ü25.6OO „ — « - r 1 -n- 1 J n ,,
| | x ^ M ursprunglichen Einlage von 600 fl. Conv,-
I Summa ^ti,ioö.5o3 fl. 49 k»' Münze pr. Actie 3o;372.6oo —
| Dloiin Prager Portefeuille 53-2,903 » Ö4 „ Ä^M^^ 43

I Vorachüsue gegen staLutenmässig depu- /
I iiivie inland, Staatspapiere, rückzahlbar in /
| | läugslens go Tagen , 12,778.800 fl. /
m, Del to an österr. Lloyd, au /
I diverse Sparcassen u. s. w. 1^32.000;, 14,210.800 — /

II Fundiitc Staatsschuld 7Ö;Ötj6.2o7 2i2/4 • /
I: Gegen Keal-Hypothek escomplirte k. k. /
1! Central- Casse - Anweisungen . . . . OCTjOOo.OOO /
§ Vorschüsse an die k. k. Finanz - Verwaltung /

j für Partial-Hypothekar-Anweisungen ge /
ge n 4 % Verzinsung 1 i}-jb5.'JÖ0 fl. -- kr. /

Deösgltichen oh. Zinsen /
I geg. iiückzahl. mit Ende /
! desSolar-Jahres 1Ö49 7,88g.6i3 » 40 » 19,642.86340 /

| Dessgleicbeii iür k k. Central - Casae- Auwei- /
1 sungen a 5 % 11,578,100 fl. — krt /
I Vorhand, dto. a 5 % 2,o3i,i5o » — „ 13,609,200 — / j

£ Vorhandene k. k. 3 % Cat.se - Anweisungen /
I vom Jahre 1849 * 23,93oog5 __ /
| | Unverzinsliches bailchen dein Staate 4 . 6,000.000 _ /
| j Hypolhecirtes zinseiifreies Darlehen d. Staate 30,000.000 — /
| Zur Unterstützung mittelloser Gewerbsleule, /
I unverzinslich unter Garantie des Sua es i,5oo,ooo — /
I K. K. Finanz- Verwaltung für Silberbezugs- /
I Spesen und Prägekosten vom Jahre 1848 /
I ' ^,457,ißg fl- 15Vi ks« /
I Delto im 1. Seme- /
I sier 1849 • • • 9 ' 4 J3QI „ 45 »_ 3,351,4g1 — 2,\ /

I Diverse schwebende Forderungen au deu /
I Staat 4,116 466 4 /
I Vom Staate garantirtes Darlehen für Ungarn 81g 297 3a /
I Bestand des Reserve- und P e n s i o n s - F o n d e s /
I in Staatspapieren und Bank-Ac t i en . . 5,929 885 37^ /
I AVerlh des Bank-Gebäudes u. anderer Activ« 769.8^2, 8 /4 / _

I ' 2g8,277.5g3 | i274 298,277.593 [ ia V*

Ein Vergleich des oben ausgewiesenen Bank- D i e erwähnte Vermehrung des Banknoten-Umlaufes erklart sich insltf;
noten-Umlautes von 257,822.491 fl. — kr. sondere dadurch, dass laut dem gegenwärligen Ausweise an k. k. 3 ^

gegen jenen vom 29. Mai d. J. von '. . . ! 244,789.370 „ — „ Casse-Anweisungen 23,930.095 fl. in der Bank vorhanden sind, la«1]
0 — :— der Kundmachung vom 31. Mai 1. J. aber am 29. desselben Monalß*
zeigt eine Vennehrung von 13,033,121 ü. — kr. ^ ^ n u j . 10,443.570 fl-
dagegen der Münzsland vorn 29. d. J. pr. . . 30,94^.593 fl. 2 4 3 / 4 ^ i n < le r ö a n k befanden, _^
gegen den Vorralh an bankmässig ausgeprägter daher seitdem lür solche Anweisungen allein . . . . 13,486.525 fl-

Conventions-Münze und Silberbarren mit i n B a n k n o l e n ausgegeben wurden, zu deren Escomptirung die National-
3. Juli 1. J. pr 28,859.946 „ 56 /4 „ B a n J c i n F n | ^ e e i n e r mjt ( j ( . r j i o | i e n Finanz-Verwaltung früher getrol-

eine Verminderung von 2,084.646 fl.lsV^ fenen Uebereinkunfr bis zum 30. Jnni 1849 verptlichtet war.
welrhe vorzü-vlich durch die Befriedigung der unahweislichen Bedürl- Nachdem aber die Differenz der seitherigen Kinnahmen und Ausganen

iU8se au Münze (ür die k.-k. Armeen und l'iir andere Sitaalszwerke, Banknoten in den s ä m m t l i c h e n Bank-Casscn eine Banknoten-^
«0 wie iener des kleinen Verkehrs entstanden ist. nähme von 453,404 fl. herausstellt, so ergibt sich die nachgewiese

J • Vermehrung; des Banknoten-Umlaufes. ^ ^ J



25?
Z. 1213 (6) Nr. 12326

K u n d :n a ch u n g.
Zur Sicherstellung des Brennholzbcdarfes

für die hiesige Landesstelle und fur die andern un-
ten erwähnten k, k Behörden, Aemter und öffent-
lichen Anstalten in Laidach während des Winters
1849^50, wird am 11 August l849, Vormit-
tags um tl» Uhr eine Mmuendo - Versteigerung,
verbunden mit einer Offerten - Verhandlung, beim
k. k. Gudernium abgehalten weiden. — Dieß
wird mit nachstehenden nähern Bestimmungen zur
allgemeinen Kenntnis gebracht: H) Der Bedarf
an Brennholz für daü k k. Landes- Präsidium
besteht in 39 Klaft. harten Brennholzes; für das
Gubernium undiZameral - Zahlamt ^08 Klft. har-
ten und l '/2 Klft. weichen Brennholzes; für das
Gub. Baudepartement l2 Klft. harten, für das
Gub. Rechnungs-Departement 1^ Klft, Parten;
für die Kammerprocuratur 4t) Klft. harten; für
das Stadt-und Landrecht 10^ Klft, yarten und
l Klft weichen; für die Prov. scaatsbuchhal-
tung 80 Klft. harten und l Klft. weichen; für
die stand. Verordnete Stelle 38 Klft harten und
'/ Klft. weichen; für das Krankenhaus und Kli-
nik 260 Klft. harten; für das Irrenhaus 60
Klft harten; für das Gebärhaus 60 Klft harten;
für das Inquisitionöhaus 170Klft. yarten; für das
Strafhaus (Deputate) 104 Klftr. harten; für
das Catastral- Schatzungs - Inspettorat 17 Klft.
harten, und für das Zwangsarbeitshaus 56 '/4
Klft. harten Brennholzes; zusammen 1258'/^
Klft, harten und 4 Klft. weichen Brennholzes. —
2) Die Hauptliefcrung wird branchenweise, nam-,
lich für jedes Amt, für jede Behörde und für jede!
öffentliche 'Anstalt abgesondert, oder auch für meh-!
rere in einem und demselben Gebäude befindliche^
Branchen oder Anstalten zusammen versteigert wer-
den. Doch werden auch Anbote zur Lieferung des
gesammten, oben ausgewiesenen Brennholzbedarfes
angenommen, und bei sonst annehmbaren Verhält-
nissen vorzugsweise berücksichtiget werden. —
3) Das zu liefernde Holz muß trocken, in durch-
aus guter Qualität klaftcrweise aufgeschichtet über-
geben werden, und eine Scheiterlange von 22 bis
24 Zoll haben. — 4) Das Brennholz muß zu'
jeder Branche hingeliesert, am Uebernahmsorte
abgeladen, und auf Kosten des Lieferanten klaf-
telweise, jede Klafter mit einem Kreuzstoße verse-
hen, genau aufgeschichtet werden, ohne daß der
Lieferant für Fuhrlohn, die Mauth, für das Mes-
sen oder für sonstige Auslagen irgend etwas anzu-
sprechen berechtiget wäre, 5) Sollte sich in der
Folge ergeben, daß eine oder die andere Branche
aufhören, oder eine andere, für deren Holzbedarf
zu sorgen die politische Behörde verpflichtet ist,
errichtet, ferner eine oder die andere Branche eine
größere oder geringere Quantität Holzes, als die
im §. I angegebene benöthigen würde, so ist es
Pflicht des Lieferanten, den neuen Bedarf einer der
oberwähnten errichteten neuen Branchen oder den
größeren Bedarf einer Branche gleichfalls um den
Erstehungspreis beizustellen, so wie auch für die
aufhörende oder den mindern Bedarf benöchigende
Branche keine Entschädigung wegen des gerin-
gern Bedarfes anzusprechen. — Als Ausrufs-
preis der n. ö. Klafter 22 bis 24zöllig hatten
Brennholzes für die Behörden und Aemter in
der Stadt werden 5 Gulden, als Ausrufspreis
der n. ö. Klafter weichen Holzes dagegen drei
Gulden 5t) kr. angenommen werden. — 6) Der
Ersteher wird die Lieferung in acht Tagen nach
abgeschlossenem Conttacte zu beginnen und der-
gestalt fortzusetzen haben, daß bis Ende Sep-
tember d. I . wenigstens ein Drittheil des von
ihm contractmäßig zu liefernden Bedarfes bei-
gestellt seyn wird. — Die weiteren Lieferungen
sind in der Art zu bewerkstelligen, daß keine Be-
hörde oder Anstalt einen Mangel am benöthig-
ten Brennholze ausgesetzt bleibt. — Diese Ver-
pflichtung ist um so genauer zu erfüllen, als im
Widrigen, d. i. im Falle einer Verspätung von
Seite des Lieferanten, sowie auch, wenn nicht
qualitätmäßigesHolz geliefert würde, dasAerar
berechtigt seyn soll, den Holzbedarf auf Kosten
des Lieferanten um welchen Preis immer anzu-
kaufen, und den ausgelegten, den Erstehungs-
preis übersteigenden Mehrbetrag aus der Cau-
tion, oder auch aus dem sonstigen Vermögen des
Ersteherö cinzubrinaen. — 7) Der Erstehcr

!wird belm Abschlug des Lieferungs- Vertrages
lseme eingegangene Verbindlichkeit sicherzustel^
len haben, und zwar durch Verpfändung seiner
eigenthümlichen Realität, oder durch Namhaft
machung eines annehmbaren Bürgen, oder durch
Hinterlegung eines dem zehnten Theile der Er-
ftchungs>umme gleichkommenden Getraaes oder
endlich durch sogleiche Ablieferung einer anac-
messenen Quantität Holzes und Einlassunq des
dasur entfallenden Vergütungsbetrages bis ;ur
gänzlichen Contractserfüllung. — 8) Für jedes
an eines der obgenannten Aemter oder öffentli-
che Anstalten gehörig beigestelltes Brennholz
Quantum wird dem Lieferanten gegen Beibrin-
gung der legalen Uebernahmsrecepisse die soalei-
che bare Bezahlung auch ohne vorhergegangene
buchhalterische Ltquidirung aus den betreffenden
lassen und Fonoen zugesichert. - Jeder Liefe-
rungs - Unternehmer ist verbunden , vor der Li-
citation em Vadium von 50 fl. M . M zu erl>

^ , . ^ ^ ' > ^ ^ l l ' ' daß von ihm keine
Lieferung erstanden würde, gleich nach der Lici^
at.on zurückgestellt, dem Ersteher aber in so

ferne er die im 5. 7 bedungene Caution nicht
au eine andere Art vollständig erlegen sollte, in
dlest emgereaMt werden wird. Es werden in-
dessen auch vorläufige schriftliche Licferungsofferte
angenommen. — Jedes solches Qffert muß ver-
siegelt seyn, bis längstens 10 Uhr Vormittags
am Licuationstage beim Gubernial-Emreichungs-
Protocolle übergeben werden, und mit dem Leg-
scheine des k. k. Prov. Zahlamtcs über das er-
legte Vadium pr. 50 fl. belegt seyn. — Das
Offert muß, mbst'Angabe des Namens undWohn-
ortes des Osserenten und der Erklärung, daß
ihm obstehende Lieferungsbedingnisse bekannt sind,
die bestimmte Holzquantitat, welche, so wie auch
die Branche, für welche geliefert werden will,
enthalten. — Auch muß der geforderte Vergü-
ttmgsprcis pr. Klafter genau und mit Worten
ausgedrückt, und jedes Offert von Außen mit
folgender Aufschrift versehen werden: »Offert
des N. N. wegen Lieferung des Brennholzes für
die k. k. Behörden und Aemter und öffentlichen
Anstalten zu Laibach in der Winterperiode
1849^50.' — Vom k. k. illyrischen Guber-
nium. — Laibach am 27. Juni 1849. ^

Z. 1268 «. (2) Nr. 3033, ^ 13354.
V e k a n n t m a ch u n g.

(Wiederbesetzung der erledigten Lehrkanzel des
! Bibelstudiums des neuen Bundes am Lyceum
zu Salzburg). — An dem k. k. Lyceum zu Salz-
burg ist die Lehrkanzel des Bibelstudiums des
neuen Bundes, mit welcher ein Gehalt jährli-
cher 600 fl. CM. verbunden ist, in Erledigung
gekommen. — Die Wiederbesetzung dieser Lehr-
kanzel wird zufolge hohen Erlasses des Mini-
steriums des öffentlichen Unterrichts vom " / , , .
d. M . , Z. ^ ' / ^ , im Wege der freien Bewer-
bung Statt sinden. — Die Bewerber werden
aufgefordert: ihre mit den Belegen der litterari-
schen Befähigung zu der angestrebten Stelle ver-
jehenen Gesuche binnen zwei Monaten, vom Ta-
ge der ersten Einrückung dieser Bekanntmachung
m die Landes - Zeitung, bei dem k. k. ob der
ennsischen Landespräsidium einzubringen.
— Linz am 27. Juni 1849.
Der Landeschef in Oesterreich ob der Enns und

Salzburg:
l ) r . A l o i s F i s c h e r , mp .

Z. 1268 d. (2) Nr7^969. ."l 13353.
B e k a n n t m a c h u n g .

(Wicderbesttzung der erledigten Lehrkanzeln der
chyrurgischen Vorbereitungs - Wissenschaften und
der practischcn Chyrurgie am Lyceum in Salz-
burg). — An dem k. k. Lyceum in Salzburg
sind die Lehrkanzeln der chyrurgischen Vorberei-
tungs - Wissenschaften und der practischcn Chy-
rurgie in Erledigung gekommen. — M i t dem
ersten Lehramte ist ein Gehalt jahrlicher 800 fl.
C. M. , und mit dem letztern, nachdem der jewei-
lige Professor der practischcn Chy.urgie zugleich
die Primär-Wundarztenstelle im S t . Iohanns-
spitale zu Salzburg versieht, nebst dem Gehalte
jährlicher 1200 C. M . auch der Genuß der freien
Spitalswohnung verbunden.— Die Wicderbe-
sehuna dieser Lehrkanzeln wird zufolae hohen Er-

lasses des Ministeriums des öffentlichen Unter-
richts vom 14. April d. I . , Z. 2896, im Wege
der freien Bewerbung Stat t sinden. — Die Be-
werber werden aufgefordert, ihre, mit den Be-
legen der literarischen Befähigung zu den ange-
strebten Stellen versehen Gesuche binnen zwei
Monaten, vom Tage der ersten Einrückung die-
ser Bekanntmachung in die Landeszeitung, bei
dem k. k. ob der ennsischen Landespräsidium ein-
zubringen. — Linz am 22. Juni 1849.
Der Landeschef in Oesterreich ob der Enns und

Salzburg:
Ol-, A l o i s F i s c h e r , mp.

Ilemtliche Verlautbarungen.
Z. 1273. (2) Nr. 6764.

E d i c t ,
Von dem k k. Stadt - und Landrechte in

Kram wird hiemit bekannt gemacht: Daß es von
der, mit dem dießgerichtlichen Bescheide vom l9 .
Juni l. I > , Z. <i028, über Ansuchen des Herrn
/lnton Puchar, Bevollmächtigten der Frau Ursula
Knafter, gegen Herrn Mathias Mautz, p^co.
aus dem Urtheile clclo l7. August 1847, ii.i Nr.
5886, noch schuldigen 55 st., bewilligten öffentli-
chen Feilbietung der, dem Herrn Gegner gehöri-
gen und in die Execution gezogenen Fahrnisse, sein
Abkommen erhalten habe.

Laibach am 7. Jul i 1849.

Z. !262. (3) Nr. 2159.
E d i c t .

Vom k. k. Stadt- und Landrechte, zugleich
Criminal-Gerichte inKrain, wlrd b.kannt gemacht,
vaß zur Verspeisung der gesunden u>id kranken
Inqmsiten und Sträflinge im hierortlgen Inqui-
sttionsyause, und zur Lieferung des Brotes für
selbe vom I, Nooemder l819 bishin I 8 5 l , die
Mmueüdo-^citation am 6. Auqust l849, früh
9 Uhr vor diesem Gerichte abgehalten werden wird.

Die Beditlgnisse können in der dießsiitigen
Registratur eingesehen und in Abschrift erhoben
werden.

Laibach am 3. Juli 1849.

Z. 1263. (3) Nr. 5722.
E d i c t .

Aon dem k. k. train. Stadt- und Landrcchte,
als ^dyandlungsbehörde „ach Ioyann Kopazh,
wird h!emit b«ckamugemacht, daß am l6 Juli l849,
und nölhigenfalls die darauf folgenden Tag/, jedes-
mal früy lim 9 Uhr, in loco der Realität sämmt-
liche ^erlaßsahrnisse Mld der l^liiliu« ln>,lr!,l^u5
öffeütlich velsteigert, und nachstehende Verlaß-
Re.ll!täten aus sechs nacheinander folgende Jahre
oerpachttt wrrden, als:
") das Haus Nr. 1 l5 , in der St. Peters-Vor-

stadt, sammt Wirtschaftsgebäuden u. Garten;
l>) der Acker am Laidacher Felde, hinter dem

Bahnhöfe 5ul> R<ctf. Nr. 673,
c) der Acker am La,backer Felde, gegen den

PulvertlM-m »il» Rectf. Nr. 527;
^i) der Gemeinaiithril in i'2kc>Vii ^ n » l , l »uk

Mappä-Nr. 277.
Die Verp^chtungs-Bedmgsiisse können in drr

oießla«dlechtl, Registratur eina/seyen werden.
Laibach am 7. Juli 1849.

Z. 1261. (3) Nr. 227«.
K u n d m a c h u n g .

Bei dem k. k. Oberpostamte in Lemberg ist
eine stabileAccessistenstelle, mit dem Iahresgehalte
von 350 st , und im Falle der Gradual - Vor-
rückung die letzte provisorische Acc^ssistcnst.lle, mit
der Besoldung jährlicher 300 fl., gegen Erlag der
Caution im Besoldungsbetrage, zu besetzen. —
Die Bewerber haben ihre gehörig documentirten
Gesuche, unter Nachwcisung der Studien, der
Sprach-und Postmanipulationskenntnisse und der
bisher geleisteten Dienste, im Wege der vorge-
setzten Behörde längstens bis 15. Juli l849 bei
dir k. k. Obcrpostvcrwaltung m Lemberg einzu-
bringen, und in denselben anzugeben, 00 und in
welchem Grade sie mit einem oocr dem andern der

! dortigen Beamten verwandt oder verschwägert sind.
— K, K. illyrische Oberpostverwaltung. Laibach
am 2. Juli 1849.
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C o n c u r s - Kundmachung
der k. k. steyermärkisch-illyrischen Cameral-Ge-
fallen-Verwaltung. — Wegen Besetzung einer
provisorischen Verzehrungsteuer - Bolletantenstelle
zu Luggau m Karnten mit 3U0 ft Gehalt. —
Bei dem k. k. provisorischen Verzehrungsteucr-
Bollctenamte in 3ugg.au in Karnten ist die Stelle
eines Bolletanten, womit der Gehalt von jährlichen
Dreihundert Gulden in C. M , der Genuß einer
freien Wohnung, und die Verbindlichkeit zur
Leistung einer Dienstescaution im Gehaltsbetrage
verbunden ist, in Erledigung gekommen- — Die-
jenigen, welche diesen provisorischen Dienstposten
zu erlangen wünschen, haben Sorge zu tragen
daß ihre gehörig belegten Gesuche durch ihre un
mittelbar vorgesetzte Behörde bis zweiten Au
gust 1849 bei der k. k. Camera!-Bezirks-Ver-
waltung in Klagenfurt einlangen. Es ist sich in
dem Gesuche über das Lebensalter, die zurückge-
legten Studien, die Staats- oder andere Dienste,
über die Kenntniß im Verzehrungsteuerfache, der
Werzchrungsteuer-Mampulation, und über sonstige
Eigenschaften auszuweisen und anzugeben, ob
der Bittsteller und auf welche Art die Caution
zu leisten im Stande ist, und ob und in wel-
chem Grade er mit einem dieser Cameral-Ge-
fallen - Verwaltung unterstehenden Beamten ver-
wandt oder verschwägert sey. — Gratz am 30.
Juni 1849.

Z. !2S7. (>'t) Nr. 2 N 9
K u n d m a c h u n g .

Behufs der Beförderung der Extrapost-
Reisenden, dann der Briefpost und Staffelten
ist die Ausstellung von Postrelais in der Nahe
des Eisenbahnhofes zu Pöltschach und in dem
Markte Rohitsch bewilliget, und das Postenaus-
mast zwischen dem gedachten Bahnhofe und Ro-
hitsch mit l ' , , jene zwischen Rohitsch und
Krapina mit l ' , Posten festgesetzt worden —
Was in Folge höhen Erlasses der k. k. Mini-
stcrial-Post-Section ä<l^. 8. Juni l I . , Z.
3553, zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.
— Von der k. k. Ober-Postverwaltung —
Laibach den 26 Juni 184».

Z. 1206. (3) Nr. 2191.
K u n d m a c h u n g .

I n der Stadt Stein, V . O. M . B. in
Nieder-Oesterreich, ist ein selbstständiges Post-
amt ohne Pferdewechsel errichtet worden, dessen
Wirksamkeit mit l . Jul i 0. I . beginnt.—Die-
ses Postamt wird sich mit der Aufnahme und
Bestellung von Brief- und Fahrpostscndungen
befassen, und zu seinem Bestellungsbezirke fol-
gende Ortschaften haben, als>: Alaunthal, Egcl-
see, Forthof, Dürnstein, Ioching, Ober- und
Unter-Loiben, Rothenhof, Weißenkirchen und
Wösendoif. — Was in Folge hohen Erlasses dcr
k. k. Ministerial-Post-Section <lsl«i. 5. Juni
^849, Z. 3580, zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht wird. — Von der k. k. Ober. Postver-
waltung. — Laibach den 26. Juni 1849.

Z. ,278. (2) Nr. 2233.
K u n d m a c h u n g

Es ist die Einleitung getroffen worden, daß
Briefe für die Ortschaften bis inklusive Trieft,
welche hierorts täglich nach 7 Uhr Abends m den
Briefsammlrmgskasten und bis zum andern Tage
V, Stunde nach Ankunft des Wien-Triester-Perso^
nentrain«Mallewagens (welche beiläufig um 9
Uhr Vormittags erfolgt), gelegt oder täglich von
8 Uhr früh bis '/2 Stun de nach der Ankunft die-
ses Mallewagcns, s,aln:n zur Aufgabe gebracht
werden woUen, noch mit diesen Mallefahrten so-
gleich an ihren Bestellungsort abgesendet werden.
— Ebenso werden Briefe und Zeitungen, welche
hier für Podpetsch, S t . Oswald, Franz und St .
Peter bis l2 Uhr Mittag zur Aufgabe kommen, um
j Uhr Mit tag, jene hingegen, die sowohl für die
Triester, als auch für die CiUier Route bis 7 Uhr
Abends zur Aufgabe gebracht werden, mit dem bei-
lausig um Mitternacht nach den entsprechenden End-
puncten abgehenden Posten weiter erpedirt, wor-
nach daher in beiden Richtungen anstatt der bis-
herigen täglichen einmaligen Gelegenheit sich täglich
zwei derlei Gelegenheiten ergeben — I n gleicher

Weise werden auch von den entgegengesetzten Rich- l
tungen, Briefe und Zeitungen täglich zeitlich früh '
und gegen Mittag zur Bestellung gelangen, —
K. K. illyr. Oberpostverwaltung. Laibach den 26.
Juni 1849.

Z. 1239. (3) Nr. 56U.
B e k a n n t m a c h u n g .

Zur Unternehmung der Verspeisung bei den
dasigen k. k. Staats- und Wohlthätigkeitsanstal-
ten wird am 24. Jul i IS49, Vormittags von
ll) bis 12 Uhr in der Amtskanzlei des hierorti-
gen Stadtmagistrates einc Minuendo-Versteige-
rung abgehalten, und hiebei die Unternehmung
für die Dauer vom 1. October 1»^9 bis letzten
October 1852, insofern nicht allenfalls von der einen
oder andern Seite wahrend obig erwähnter Zeit-
periodc eine halbjährige Aufkündung erfolgt, vor-
behaltlich höherer Genehmigung demjenigen über-
lassen werden, welcher sich bei den nach den
Markt- und rücksichtlich des Brotes und Rind-
fleisches nach den jeweiligen Satzungspreisen
berechneten Vcrspeisungskosten mündlich, oder
durch während der Licilationsdauer zu legende
schriftliche Offerte zum größten Procentennachlassc
erbietet. Die für die Versveisungsunternehmer
verhältnißmäßig sehr günstig gestellten Con-
tractsbedingnisse können in der hierortigen Amts-
kanzlei in den gewöhnlichen Amtsstunden ein-
gesehen, übrigens aber zu dieser Minuendover-
steigerung nur diejenigen zugelassen werden, welche
die einzugehenden Contractsvcrbinolichkeiten vor-
läufig durch ein Vadium von Achthundert Gul-
den C. M . sichergestellt haben. — K. K. Wohl-
thätigkeitsanstalten - Verwaltung. Klagenfurt am
3 Jul i 1849.

Z. 1265. (2) Nr. 265»

L i c i t a t i o n s - K u n d m a c h u n g .
Von Seite des k. k. 2. Banale Gränz-Re-

giments Nr. 11 wird hiermit bekannt gemacht, daß
am 6. August 1849, um 9 Uhr Vormittags un-
ter Vorsitz der hiesigen löblichen Brigade die Aus-
luyrung der hohen Orts bewilligten Steinpstastc-
rung des rechten Culpa-Userö zu Sißck, im Wege
der allhier imR gimentö-Sitzungs-Saale abzuhal-
tenden öffentlichen Licitation, gegen Erlag einer
Caution, welche den N) Theil der erstandenen
Summe betragen muß, an den mindestforderndcn
Privatunternehmer überlassen wird. — Die herzu-
stellende Uferpsiasterung mit den hiezu gehörigen
sonstigen Arbeiten werden zwar im Ganzen licitirt,
ihrer Beocutenheit wegen aber die Ausführung in
sechs Jahrgänge eingetheilt. — Die zu licitiren
kommenden Arbeiten und Material - Lieferungen
fur die ganze Uferbefestigung sind folgende:
1<»8l",3' 6 " Körpermaß Erdaushebung, Anschüt-
tung und Zufuhr, wobei, die Hand- und Zugarbeit
mit 3tt kr, gerechnet ist . . 9 242 st. 53 kr.
^840", 1' , 8" Flächenmaß Stein-
pslasterung mit auf 5 Seiten zu-
gehauenen, massiven Bruchsteinen
herzustellen . . . . . . 33 41« >> 25 »
24UUCurr. SchuhsteinencStufen 1.920» — »
96U Cubik-Klafter, aus auf 5 Sei-
ten roh ausgearbeitetem Stein, im
Steinbruche zu erzeugen und auf
I ' / , Station Entfernung beizu-
führen 47.072 » — »
l5 3UI Cub. Schuh Bandes, für
die Pflasterung zu erzeugen und
beiführen 622 „ l 8 „
?3l> Current-Klafter '"/»,"liges
Eichenholz zu Randschwellen an.
arbeiten 766 » 30 »
488Stück 6 Schuh lange Pilloten,
'",.2 Zoll dick zu bezimmern und
einzuschlagen . . > « « 1.848 » 18 »
40 Sück Haftstöcke, 15 Zoll im
Durchmesser abarbeiten und ver-
setzen 66 » — »
Zur Verführung des obgedachten
Bauholzes auf2 Stationen Ent-
fernung I29U» 3«»^

Summa der ganzen Kosten W.238 si. 5 l kr.
Es werden sonach alle Bauunternehmer, welche
obdcsagte Arbeiten entweder einzeln oder im Gan
zen zu übernehmen wünschen, eingeladen, sich am

l obigen Tage in Petrinia einzufinden. — Schrift-
liche Offerte werden nur dann berücksichtiget, wenn
dieselben einen billigeren Anl'ot enthalten, als bei
der mündlichen Licitation erzielt werden konnte, je-
doch muß selben die geforderte Caution beiliegen,
und der Offerent bei der Licitations - Verhandlung
nicht anwesend seyn. Die näheren Bcdingnisse
können am Licitations Tage eingesehen werden. —
Petrinia am 5. Jul i 1849.

Z 1260. (3) Nr. 12^6.
V e r l a u t b a r u n g .

I n Folge Zuschrift des hohen k. k, Stadt-
und Lanorechtes, zugleich Criminal - Gerichtes
Laibach, l k l o 26. Juni »849, Z 2074, wird
am 17. Juli l. I . , und nöthigen Falls die dar-
aus folgenden Taqe von 8 bis 12 Uhr Vormittags
und von 2 bis 6 Uhr Nachmittags, das in den
;ur Hauptgemeiilde L̂ aserbach gehörigen Unter-
gemeinden lagernde Vauholz, bestehend in mche
reren Hundert Stück Tramen und Bordonali von
verschiedener Lange uno Durchmesser, gegen gleich
bare Bezahlung ,n abgesonderten Patthien öffent-
lich versteigert werden, wozu alle Kauflustigen mit
dl'm Beisahe eingelad.n norden, daß mit der
Versteigerung in d.r Untergemeinde Hrib beqon«
nen wird. — K. K. B^zirkscomnnssariat Rch'mz
am 4. Juli 1849.

8. «254. (3) H,. 2253.
E d l c ,.

No,, dem k. k. Bezirksgerichte Krainburq, als
Nealinstinz, wiro hiemil kund salben.-

<5s h^den die Frauen Maria F l o r i d , Aütlmil
Pölz und Joseph fal len, als Anloz, Miyr.'fche
Tabulargläubi^erixn.n, ourch Hrn. D,'. K>,utsckil>'ck,
gegen Hm. Augusti» Queller in Kramburg, als (5u-
raior d.'r u:idrt..lml wo befindlichen .Nanzianilla
Mayer, der iicopülo Mayn'sche^ Geschwister und
der M.xia Mayer, gedorne .Nllmentschilsch, und
deren gl. ichfalis un^kannle Rechtsnachfolger, die Klaae
auf Verjähne>^a,u,,g der, au! dem ini Grundbuche
der l. f. Stadt Krainbuig 6>,lj Rcctf,-Nr. 62 vor-
kmnmeilde», in der Saveoorsiadt zu Krainburg lie-
genden, fluher dem î recnten Anton M^yer gehöri'
gen und vom H^n. Peler Mn)er erstandenen ^ raa '
hause sammr lln - und Zliqehör, aus dem zwischen
der Kanzianilla M^yer und dem Leopold M a p " " ^
wälnuen llelierssadsvcltraqe lllil,. 16, inU»li. l8. ^^ '
toder » 8 0 ^ , l)afiel iden R e c h i e , a l S :
2) sl'ir die Kanzianilla Mayer zum lebenslänglichen

Uluerdal'e und Mm Bezüge der Veresterung
jälnlicher 60 fi. L. W , ut-d od 3 Iah.en p>.
,80 fi., l'.-.ch drn, (iurse »eduzitt pr. i l l ft.
52 k.. <.>. M . ;

l) der für die nämliche ;ur Foiderung sich v0tl>e.
hUteocn 2100 fl. p. N . , oder ltt,u>ilt 1406 fi.
54 tr . , eiqenilich „ach dem Curse nur 942 fi-
39 kr. (5. M . , und

O) der zur (5s^an^,n^ der vaterlich Anlon M^yel'»
schen und schwest.',lichen ^»bschaft slir die ileopolo
Mayel'schen Geschwister ausbedmia,enen 68U fi-
l?. W . , oder 455 si. 3^ kr., eigiiillich ledu^irl
lmr 355 si. 46 kr. (5. M . . zusamme» »440 fi. l? tr-
(̂ . M , dann dcs aus dem zwischen Leopold Mayer
und Malia. c>el'. Klememschitsch. errichtelrn Hei^
ralhsoerllaa,« <llll). 17., intnl». 2^. Ociol'er «802
sschera,esleltten Heira!l)s,,ufcs pr. 5000 si. 3. W.,
oder 3349 fi, 45 kr., eigentlich rcduzirt >mi ^6^l si-
28 kr. (>, M,, rl) Ergebung des Meckdoles p>.
l l ) l j l fi., aus dem obbc^eichncten Vrau^anse ü'bel̂
reicht,

wo'üder zur mündlichen Velhandllinq die Tagsahung
auf den 8. O.toder l. I - , ftüh 9 Uhr bei diesem
Gerich?e mit dem Anhange des §. 29 a. lÄ. O. an-
georonet n-urde.

Bcsscn wellen dieselben zu dem Ende ennnell,
^^mit sie aUenfaUü zu rechler Zeit selbst erscheine",
oder inzwisclie,', dem deflimlmen Vertreler ihre Rech's-
behelfe an die Hmd zu gebcn, oder auch sich selbst
einen tn,de,n Sachwallcr zu bestellen und diesem Ot-
tichlc namhaft zu machen, und überhaupt lm leäN'
lichen ordnungsmäßigen Weqe einzuschreiten wissen
mögen, inodesonderc, da sie sich d,e ans ihrer Veiat"
saumulig entstehend.n Folgen selbst blizumlsscn Hal)«!,
wülden.

K. H. Bezirksgericht Kraii'burg am 5. Mai 1549'

Z. l^i53. (^) N r T ^ l ^ l .
E d i c t .

All« Jene, die auf den Nachlaß des am 24-
März I«^9 zu S l . l?eonha^d H s . ' N r . l vostolbe«
nen Neal'tatenbesitzes, Rochus S<uller, einen AnsprulP
aus was immer snr einem Rechtsgrunbe zu stellen
vermeinen, haben denselben bei der auf den 19 ^'Ull
I. ^ , , Vorrrmtaqs 9 Uhr angeordneten Liquidatiosis«
lagsatzling um so gewisser anzumelden, als sie si^
widrigens die Folgen des §. 8 l4 b. O. G. ftlbl»
Zuzuschreiben haben werden.

K. K. tüezitksgericht Kramburg am 4. Mai !8^<


